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Texte du Praesidium Amendement proposé

Das Europäische Parlament und der Rat

können nach dem

Gesetzgebungsverfahren

Rahmengesetze mit Mindestvorschriften

zur Festlegung von Straftatbeständen

und Sanktionen in folgenden Bereichen

erlassen:

- besonders schwere

Kriminalitätsformen mit

grenzüberschreitender Dimension, die

aus der Art oder den Wirkungen der

Zuwiderhandlungen oder aus einem

besonderen Bedürfnis, sie gemeinsam

zu verfolgen, resultiert. Derartige

Kriminalitätsformen sind insbesondere

Terrorismus, Menschenhandel und

sexuelle Ausbeutung von Frauen und

Kindern, illegaler Drogenhandel,

illegaler Waffenhandel, Geldwäsche,

Korruption, Fälschung von

Zahlungsmitteln, Cyber-Kriminalität

und organisierte Kriminalität. Je nach

den Entwicklungen im Bereich der

Kriminalität kann der Rat nach

Zustimmung des Europäischen
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Parlaments einstimmig andere die

Kriterien dieses Gedankenstrichs

erfüllende Kriminalitätsformen

hinzufügen;

- Kriminalitätsformen, die ein

gemeinsames Interesse verletzen, das

Gegenstand einer Politik der Union ist,

wenn Strafen unerlässlich erscheinen,

um eine wirksame Durchführung dieser

Politik zu gewährleisten.
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Begründung:

Eindeutige Abgrenzung der Zuständigkeiten.

"Insbesondere" in Satz 2 und Satz 3 des 1. Spiegelstrichs sind von keinen
sachlichen Kriterien abhängig. Im übrigen wird durch "insbesondere" Satz 3 mit
seinen formalen Voraussetzungen entwertet.

Der 2. Spiegelstrich kann im Sinn einer umfassenden Annexkompetenz ausgelegt
werden - und wird dies von der Kommission nach jüngsten Erfahrungen -. Im
übrigen wird durch diesen Spiegelstrich Satz 3 im 1. Spiegelstrich mit seinen
formalen Voraussetzungen zum Teil überspielt.


